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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz 
meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich  

Bundesministerium der Finanzen 2.8.2024 

Kernanliegen des Verordnungsentwurfs ist die Abbildung der Regelungen des § 16a Geldwäschegesetz 
(GwG) zum Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien in den Meldetatbeständen der GwG-
MeldV-Immobilien.  

Hierfür sollen zwei neue Meldetatbestände geschaffen werden, die folgende Sachverhaltskonstellationen 
erfassen: 

• Die Nichterbringung des Nachweises, dass bei Erwerb einer Immobilie die Gegenleistung ohne Barmittel 
erbracht wurde (§ 6 Absatz 4 GwGMeldV-Immobilien-Entwurf), 

• den Abschluss einer Vereinbarung, wonach die Gegenleistung später als ein Jahr nach Stellung des 
Antrages auf Eintragung des Erwerbers als Eigentümer beim Grundbuchamt erbracht werden soll (§ 6 
Absatz 1 Nummer 5 GwGMeldV-Immobilien-Entwurf). Hierdurch soll eine Umgehung der zuvor genann-
ten Nachweispflicht vermieden werden. 

Darüber hinaus sollen die Ergebnisse der Evaluierung der Meldetatbestände der GwGMeldV-Immobilien 
aufgegriffen und künftig Meldungen ausgeschlossen werden, die im Hinblick auf die Verhinderung und Be-
kämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht werthaltig sind. 
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D E N  W O R T L AU T  D ES  V E R O R D N U N G S EN TW U R F S  F I N D E N  S I E  U N T E R :  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilunge
n/Abteilung_VII/20_Legislaturperiode/GwGMeldV-Immobilien/1-
Verordnungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Quelle: bundesfinanzministerium.de 
 

 

 

 

 

Zitat der Woche 

„Glück liegt nicht darin, dass man tut, was man mag, sondern dass man mag, was man tut.“ 

J. M. Barrie 
 
 
 
 
 
 
 
Haben Sie noch Fragen? Gerne können Sie uns per Telefon oder E-Mail erreichen. 

Wir sind für Sie da! 
 

Weitere Informationen über unser Unternehmen erhalten Sie im Internet unter 
www.franz-partner.de 
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